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10. März 2016 

PRESSEMITTEILUNG 

GELDPOLITISCHE BESCHLÜSSE 

Auf der heutigen Sitzung hat der EZB-Rat die folgenden geldpolitischen Beschlüsse gefasst: 

1) Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte des Eurosystems wird um 
5 Basispunkte auf 0,00 % gesenkt. Dies gilt erstmals für das am 16. März 2016 abzuwickelnde 
Geschäft. 

2) Der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität wird mit Wirkung vom 
16. März 2016 um 5 Basispunkte auf 0,25 % gesenkt. 

3) Der Zinssatz für die Einlagefazilität wird mit Wirkung vom 16. März 2016 um 
10 Basispunkte auf -0,40 % gesenkt. 

4) Das Volumen der monatlichen Ankäufe im Rahmen des Programms zum Ankauf von 
Vermögenswerten wird mit Wirkung vom April auf 80 Mrd € ausgeweitet. 

5) Auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen (ohne Banken) im 
Euro-Währungsgebiet werden in die Liste der Vermögenswerte aufgenommen, die für reguläre 
Ankäufe zugelassen sind. 

6) Ab Juni 2016 wird mit einer neuen Reihe von vier gezielten längerfristigen 
Refinanzierungsgeschäften (GLRG II) begonnen, die jeweils eine Laufzeit von vier Jahren 
haben. Untergrenze für die Konditionen der Mittelaufnahme bei diesen Geschäften ist der 
Zinssatz für die Einlagefazilität. 

Der Präsident der EZB wird die Überlegungen, die diesen Beschlüssen zugrunde liegen, heute 
um 14:30 Uhr MEZ auf einer Pressekonferenz erläutern. 


